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St.S. IV B - 26 a/43g.

Prag, den 3. Mai 1943.

Cgs

4-Sturmbannführer Wolf.

08800

Die j-Standortkommandantur Prag hat unlängst in einem Komman-

danturbefehl auf das Verhalten bei dem Spielen von National-

hymnen hingewiesen und ausgeführt, daß bei dem Spielen von

Nationalhymnen (auch fremder) auf Straßen und Plätzen und in

Gaststätten eine Ehrenbezeigung zu erweisen sei. Die gleiche

Anordnung gelte bei dem Spielen der Hymnen im Rundfunk. Ich

halte es nach Lage des Falles für zweckmäßig, für die deutschen

Beamten und Angestellten im Protektorat einen kurzen Hinweis

über ihr Verhalten bei dem Spielen von Nationalhymnen ausarbei-

ten zu lassen. Ob allerdings der Kommandanturbefehl erstens

der Reichsregelung entspricht und zweitens die Verhältnisse im

hies. Raume ausreichend

übersehen. Für eine gele

laßte bin ich zu Dank ve

4-Obersturmbannführer.

2.) Wv. am 3.V.1943 bei dem Unterzeichner.

Wiedernorgelegt am..7.43
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Reichssicherheitshauptamt

Berlin, den 20. Septemberg 1940

I - HB. Nr. 1042/40 -

NX

An

Der föhere -und Doligelführer

das Reichssicherheitshauptant

in Böhmen und Mähren.

- Verteiler C -

f3-

die Befehlshaser, Inspekteure

Eingang am: 2 7. IX. 1940

finig.:

und Kommandeure der Sicher-

heitspolizei und des SD.

aang

Stabsf.

Abt.

Bearb.

die Staatspolizei(leit)stelien

die Kriminalpolizei(leit)stelten

die Kriminalabteilungen der Staat-

lichen Polizeiverwaltungen

die SD(Leit)Abschnitte

die Führerschule der Sicherheits-

polizei in Charlottenburg

die Grenzpolizeischule Pretzsch

die SD.-Führerschule in Bernau

die Grenzinspekteure I - III

Nachrichtlich:

e

An

den Reichsführer-il und Chef der

Deutschen Polizei

(Persönlicher Stab, Polizei-

adjutantur)

die Höheren I- und Polizeifihrer

Betri

leite:

der S

nete

"Der Reicispr



l0a

werden.

Ich bitte, durch eine geeignete Mundpropaganda diese Re-

gelung besonders bekannt geben zu lassen.

Im Rundfunk werden die Nationalhymnen künftig nach Fuhrer-

reden, nach ganz besonders wichtigen Sondermeldungen und sonst

nur bei entsprechenden Anlässen ¿espielt. Diese Regelung ist

im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers getroffen.

Heil Hitler!

gez. Dr. G o e b b e l s

(L.S.)

Reichspropagandaleiter

der NSDAP."


